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Gebühr für Mittagessen: 	 62,70 € monatlich 
Gebühr für ein Einzelessen:	 3,20 € 
Gebühr für Mittagessen:	� in Fällen der Abbestellung 

wegen längerer Fehlzei-
ten: 16,00 € pro Woche 

Artikel II 

Die 8. Änderungssatzung tritt am 01.01.2021 in Kraft.  

Hemmingen, den 24.09.2020 

Stadt Hemmingen 
Bürgermeister

4.	 Stadt Pattensen

	 Satzung über die Erhebung von Beiträgen, Gebüh-
ren und Kostenerstattungen für die Wasserversor-
gung Pattensen (Wasserabgabensatzung)

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fas-
sung vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geän-
dert durch§ 4 des Gesetzes vom 12.11.2015 (Nds. GVBI. S. 
311 ), in Verbindung mit § 5 des Niedersächsischen Kom-
munalabgabengesetz (NKAG) vom 23.01.2007 in der Fas-
sung vom 17.09.2015 (Nds. GVBI. S. 186), hat der Rat der 
Stadt Pattensen in seiner Sitzung am 08.10.2020 folgende 
1. Änderungsatzung beschlossen:

Artikel 1 

§ 13 Abs. 1 Gebührenmaßstäbe und Grundansätze
erhält folgende Fassung: 
(1)	 Die Wasserbenutzungsgebühr wird nach der Menge  

des entnommenen Wassers bemessen. Berech
nungseinheit für die Gebühr ist 1 m3 Wasser. 

	 Die Gebühr beträgt: 
	 - �Wasserbenutzungsgebühr je m3 1,65 Euro zzgl. 

Umsatzsteuer
	 - �Grundgebühr je Wasserzähler im Jahr 33,84 Euro 

zzgl. Umsatzsteuer

Artikel 2

§ 14 Abs. 5 Gebührenmaßstäbe und Grundansätze erhält 
folgende Fassung: 
(5)	 Wird der Verbrauch durch Wassermesser ermit-

telt, so ist neben der Verbrauchsgebühr für ein von 
der Stadt auszugehendes Hydrantenstandrohr eine 
Bereitstellungspauschale und für jede angefangene 
Kalenderwoche eine Miete zu entrichten. Ab der 25. 
angefangenen Kalenderwoche ist eine erhöhte Miete 
zu entrichten. Der Benutzer hat für die Beschädigung 
und den Verlust des Standrohres aufzukommen. Da-
für ist der Stadt ein Sicherheitsbetrag zu hinterlegen, 
der auch zur Abgeltung des Wasserverbrauchs und 
der Standrohrmiete verwendet werden kann. Die 
Preise sind der Anlage I zu entnehmen. Zusätzlich zu 
den nach den Absätzen 2 bis 5 zu zahlenden Gebüh-
ren wird die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzli-
chen Höhe erhoben.

Artikel 3

Hinzufügung folgender Anlage 1: 

Anlage 1

Mietpreise Standrohrmiete Preise 
- zzgl. Ust. - 

einmalige 
BereitstelIungspauschale 45,00 €

Wöchentlicher Mietpreis

Standrohr mit 
Geka-Kupplung ¾ Zoll 6,00 €

Standrohr mit 
C-Kupplung 2 Zoll, 
Veranstaltungsstandrohr

18,00 €

Wöchentlicher Mietpreis 
ab der 24. angefangenen 
Kalenderwoche

Standrohr mit 
Geka-Kupplung ¾ Zoll 12,00 €

Standrohr mit 
C-Kupplung 2 Zoll, 
Veranstaltungsstandrohr

36,00 €

Sicherheitsbetrag

Standrohr mit 
Geka-Kupplung ¾ Zoll 400,00 €

Standrohr mit 
C-Kupplung 2 Zoll, 
Veranstaltungsstandrohr

600,00 €

Artikel 4 

Inkrafttreten 

Diese Satzungsänderung tritt zum 01.01.2021 in Kraft .

Pattensen, der 8.10.2020

Stadt Pattensen
Schumann

Bürgermeisterin

	 Inkrafttreten des Bebauungsplan Nr. 311 „Auf der 
Masch“, Ortsteil Jeinsen 

Der Rat der Stadt Pattensen hat in seiner Sitzung am 
10.09.2020 den Bebauungsplan Nr. 311 „Auf der Masch“ 
gern. § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) so-
wie gern. § 58 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) – jeweils in der zur Zeit geltenden Fassung 
- mit textlichen Festsetzungen als Satzung sowie die Be-
gründung beschlossen. 
Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 Bau 
GB, in der derzeit geltenden Fassung, bekanntgemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung im gemeinsamen Amtsblatt 
für die Region Hannover und die Landeshauptstadt Han-
nover tritt der Bebauungsplan Nr. 311 „Auf der Masch“ 
in Kraft. 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 
311 „Auf der Masch“ umfasst das Flurstück Nr. 136/6 in 
der Ortslage von Jeinsen. Er ist im beigefügten Kartenaus-
schnitt mit schwarzer Umrandung gekennzeichnet. 
Wesentliches Ziel der Aufstellung des Bebauungsplans ist die 
Ausweisung eines „Allgemeinen Wohngebiets“ (WA) für 3 
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bis 4 Einfamilienhäuser in der Ortsinnenlage von Jeinsen. 
Der Bebauungsplan wurde gemäß § 13 a des Baugesetzbu-
ches (BauGB) als Bebauungsplan der Innenentwicklung 
im beschleunigten Verfahren, ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, aufgestellt. Von 
einer frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung im Sin-
ne des § 3 Abs. 1 BauGB wurde abgesehen. 
Der Bebauungsplan Nr. 311 „Auf der Masch“ einschließ-
lich der Begründung können im Rathaus der Stadt Pat-
tensen, Rathausplatz 1, während der Öffnungszeiten oder 
nach telefonischer Vereinbarung (Tel. 05101 / 1001 -450 
und -454), von jedermann eingesehen werden. 

Öffnungszeiten sind:
Montag 	   von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
	 und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag	   von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Mittwoch	   von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag	   von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
	         und 15.00 bis 18.00 Uhr
Freitag	   von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Etwaige Zugangsbeschränkungen zum Rathaus aufgrund 
der Corona-Pandemie sind vorher im Rathaus zu erfragen 
(Tel. 05101 / 1001-0). 
Über den Inhalt des Bebauungsplans Nr. 311 „Auf der 
Masch“ einschließlich der Begründung kann Auskunft 
verlangt werden. 
Unbeachtlich werden 
1.	 eine nach § 214 Abs. 1, Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB be-

achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften

2.	 eine unter Berücksichtigung des§ 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans

3.	 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung des Bebauungs-
plans Nr. 311 schriftlich gegenüber der Stadt unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind.
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Auf die Vorschriften des§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB 
vom 03.11.2017 (BGBI. 1 S. 3634) über die Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche nach §§ 39-42 
BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristgerechter 
Geltendmachung wird hingewiesen. 

Pattensen, den 19.10.2020 

Stadt Pattensen
Schumann

Bürgermeisterin

	 Satz des Pattenser Jugenparlaments (Jupa)

Der Rat der Stadt Pattensen hat in seiner Sitzung am 
08.10.2020 folgende Satzung beschlossen: 

Präambel 

Jugendliche sind noch nicht wahlberechtigt und können 
deshalb im Gegensatz zu den Erwachsenen ihre Bedürf-
nisse, Interessen und Anliegen nicht direkt und unmittel-
bar in die Kommunalpolitik bzw. in den Stadtrat einbrin-
gen und vertreten. 
Deshalb hat der Rat der Stadt Pattensen entschieden, 
ihnen durch das Jugendparlament Pattensen (JuPa) die 
Möglichkeit einer direkten Beteiligung auf kommunaler 
Ebene zu ermöglichen. Sie sollen so stärker als bisher an 
der politischen Willensbildung teilhaben. 
Zur Wahrnehmung seiner Interessen und Aufgaben wird 
dem JuPa ein Antrags- und ein Anhörungsrecht gegen-
über dem Stadtrat und zur Erfüllung seiner originären 
Aufgaben ein eigener Etat eingeräumt. 
Durch das JuPa haben Jugendliche eine direkte und durch 
Wahl demokratische legitimierte Interessenvertretung. 
Das Ziel ist ein Interesse an Politik und speziell am kom-
munalpolitischen Geschehen in der Stadt Pattensen und 
den Ortsteilen zu stärken und zu fördern. 
Um das zu ermöglichen soll das JuPa junge Menschen aus 
Pattensen über kommunalpolitische Zusammenhänge, 
Pläne und Entscheidungen informieren. Für die Trans-
parenz und zur Förderung des Verständnisses über kom-
munalpolitische Entscheidungen soll das JuPa von den 
kommunalen Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern 
als gegenseitige Kommunikations- und Informationsebe-
ne verstanden werden. 
Durch ihre Mitarbeit im JuPa sollen junge Menschen zu-
dem motiviert werden, sich persönlich nach ihrem Enga-
gement im JuPa darüber hinaus in Pattensen zu engagie-
ren und sich beispielsweise für eine Mandatsübernahme 
im Stadtrat begeistern. 
Ein weiteres Ziel ist der Abbau von Hemmnissen mit 
seinen Wünschen, Ideen und Anregungen an Bürger-
meisterin/Bürgermeister, den Stadtrat oder die Ortsräte 
heranzutreten. Es soll eine möglichst niedrigschwellige 
Beteiligung aller interessierter junger Menschen geben. 

§ 1
Grundsatz 

(1)	 Das Jugendparlament Pattensen (JuPa) wird ent-
sprechend § 36 niedersächsisches Kommunal
verfassungsgesetz (NKomVG) als eine feste Form der 
Kinder- und Jugendbeteiligung eingerichtet.

(2)	 Das JuPa erlässt für seine Arbeit eine eigene Ge-
schäftsordnung.

(3)	 Das JuPa wird seitens der Stadtverwaltung durch 
eine/n ausgebildete/n Jugendmoderatorin/Jugend-
moderator betreut.

§2
Beteiligungsformen in den Gremien der Stadt Pattensen 

(1)	 Das JuPa wählt aus seiner Mitte eine Jugendbürger-
meisterin/einen Jugendbürgermeister (JBGM) als 
Vorsitzende/n des JuPa sowie eine Stellvertretung.

(2)	 Der/die JBGM sowie die Stellvertretung oder eine 
vom JuPa anders bestimmte Vertretung aus dem Ju-
Pa erhalten in der Geschäftsordnung des Rates ein 
Rede- und Antragsrecht im Rat, in den Ortsräten und 
in den Fachausschüssen des Rates.

(3)	 Im NKomVG ist ein Rede- und Antragsrecht im Rat, 
in den Ortsräten und in den Fachausschüssen des 
Rates nicht vorgesehen. Daher werden die vorbe-
zeichneten Rechte im Wege einer freiwilligen Selbst-
verpflichtung des Rates und der Ortsräte der Stadt 
Pattensen eingeräumt.

§3
Zusammensetzung und Amtszeit 

(1)	 Das JuPa besteht aus 13 stimmberechtigten Mitglie-
dern.

(2)	 Die stimmberechtigten Mitglieder müssen einen 
Erstwohnsitz in Pattensen vorweisen oder Schülerin/
Schüler einer Schule im Stadtgebiet Pattensens sein.

(3)	 Die Amtszeit des JuPa beträgt zwei Jahre.
(4)	 Die Sitzungen des JuPa sind in der Regel öffentlich.
(5)	 Neben den Mitgliedern des JuPa erhalten alle Stadt- 

und Ortsratsmitglieder die Einladung zu den Sitzun-
gen des JuPa mit Bekanntgabe der Tagesordnung 
und der Anträge. Ebenso die Sitzungsprotokolle.

(6)	 Die/der JBGM und Stellvertretung erhalten alle Ein-
ladungen (hilfsweise Bekanntmachungen) mit Tages-
ordnung zu den öffentlichen Sitzungen des Stadtrates 
und seiner Ausschüsse sowie der Ortsräte.

§4
Jugendversammlung 

Das JuPa hat die Möglichkeit mittels Jugendversammlun-
gen, alle Jugendlichen über seine Arbeit zu informieren. 
Die Details sind mit der Stadtverwaltung im Benehmen 
mit der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister abzustim-
men. 

§5
Wahlgrundsätze

(1)	 Das JuPa wird in allgemeiner, unmittelbarer, freier, 
gleicher und geheimer Wahl gewählt.

(2)	 Wahlberechtigt und wählbar sind alle Jugendlichen, 
die im Wahljahr mindestens 14 Jahre alt sind und das 
21 . Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

(3)	 Automatisch stimmberechtigt sind alle Jugendlichen 
nach Abs. 2, die ihren Hauptwohnsitz (Stichtag: ein 
Monat vor dem Wahltag) im Stadtgebiet der Stadt 
Pattensen haben.

(4)	 Jugendliche, die nicht unter Abs. 3 fallen, sind wahl-
berechtigt, sofern sie sich persönlich in das Wähler-
verzeichnis eintragen lassen und die Voraussetzun-
gen nach § 3 Abs. 2 und § 5 Abs. 2 erfüllen und das 
unaufgefordert belegen. Die Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis gilt nur für die jeweils nächste Wahl. 
Die Eintragung muss bis vier Wochen vor dem Tag 
der Wahl erfolgt sein.

(5)	 Ein Wählerverzeichnis wird von der Wahlleitung er-
stellt. Die Organisation und Durchführung der Wahl 
obliegen der Wahlleitung.


